
 
Bürgermeisteramt 
 

  
 
 Schwäbisch Gmünd, 01.09.2020 
 Gemeinderatsdrucksache Nr. 167/2020 
 
 
 
 
 
Vorlage an 
 

 Ortschaftsrat Großdeinbach  
 zur Beschlussfassung  
 - öffentlich -  
   

 

 

Verwendung der Mittel für bürgerschaftliche Aktionen in den Stadtteilen, 
Zuschuss an die Schmökerei - Beratung und Beschlussfassung 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Bilder vom Spuckschutz, Schmökerei 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Die Schmökerei erhält in diesem Jahr einen Zuschuss über 300 Euro. 
Von diesem Betrag werden auch die angefallenen Kosten für den Spuckschutz, welche 
sich auf 60,11 Euro belaufen, bezahlt. 
Der Betrag von 239,89 Euro steht der Schmökerei für die Anschaffung von Büchern zur 
Verfügung. 
 
 
 

Sachverhalt und Antragsbegründung: 
 
In Grossdeinbach gibt es seit 2004 die Bücherei „Schmökerei“ welche in den Räumen 
der Grundschule, neben dem Bezirksamt eingerichtet ist. Diese „Schmöckerei“ wird 
ehrenamtlich geleitet und die Beschaffung von Büchern wird über den Bereich Mittel für 
Bürgerschaftlichens Engangement finanziert. Letztmalig wurde  2014 /2015 ein 
Zuschuss von 500 Euro zur Auffrischung des Bücherbestandes beantragt. 
Die „Schmökerei“ war seit des Lockdowns im Rahmen der Corona-Pandemie 
geschlossen und wird nun am 17.9.2020 wieder öffnen.  
 
In den zur Wiedereröffnung vorangegangenen Gesprächen zwischen der 
Ortsverwaltung und der Leitung der „Schmökerei“ kam zum Ausdruck, dass zur 
Einhaltung der Hygieneregeln ein sog. Spuckschutz notwendig ist. Der Spuckschutz 
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wurde in ehrenamtlicher Arbeit hergestellt, für die Arbeitszeit entstehen keine Kosten. 
Die Materialkosten hierfür betragen: 60,11 Euro 
 
Dieses Jahr soll die Schmökerei wieder einmal einen Zuschuss zur Erweiterung des 
Bücherangebotes erhalten. Die Verwaltung schlägt hierfür einen Betrag in Höhe von 
300,00 € vor. Von diesem Betrag werden die anfallenden Kosten für den Spuckschutz, 
welche sich auf 60,11 Euro belaufen bezahlt. Der Restbetrag von 239,89 Euro steht der 
Schmökerei für die Anschaffung von Büchern zur Verfügung. Diese Vorgehensweise 
wurde im Vorfeld mit der Leitung der Schmökerei vorbesprochen. 
 
Die Verwaltung bittet um Ihre Zustimmung. 
 

 



 
- 3 - 

 
 
 
 


	Gremium
	Typ
	Zuständig
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

